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Kreis -Blatt für den Obertaunus -Kreis.
Amtlicher Anzeiger der Staats -, Gerichts- und Commmial-Behördeu.

Zugleich Organ für die Dekannlmachnugen des Kreisansschustrs des Odertauuuskreifes.

Rr . 3 Bad Homburg v. d. H ., Montag , den 6. Januar 19198

Uebersicht der Stimmbezirke
für die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung in den im

neutralen Gebiet des Obertaunuskreises belegenen Gemeinden.

Gemeinde
Angabe des

Stimmbezirkes

Bezeichnung

des Wahlraums

Bad Homburg
Kirdorf

Friedrichsdorf

Oberursel

Bommersheim

Dornholzhausen
Gonzenheim

Kalbach
Köppern

Oberstedten
Seulberg

Stimmbezirk 1
Stimmbezirk 2
Stimmbezirk 3
Stimmbezirk 4
Stimmbezirk 5
Stimmbezirk 6

Gemeinde Fried-
richsdors

Stimmbez .rk 1
Stimmbezirk 2
Stimmbezirk 3
Stimmbezirk 4

Gemeinde Bom¬
mersheim

Dornholzhausen
. Gonzenheim
,, Kalbach
i, Kvrppern
,, Oberstedten
,, Seulberg

Naffauer Hof Saal
Bürgerschulturnhalle

Kreiöhaussaal
Gymnasialturnhall e

Stadtverordneten Srtzungsaal
Saal der Elastwirtschaft „Zum

grünen Baum,,
Stadtverordneten Sitzungssaal

im Rathaus
Turnhalle Volksschule

Rathaussaal
Turnhalle Oberrealschule

Aula des Lyceums
Lchulsaal im 1. Stock des Schul

Hauses
Schulsaal

Unterer Schulsaal
Rathaus

Rathaussaal
Schulsaal

Ralhaussaal

Vorstehende Uebersicht über die Abgrenzung der Stimm¬
bezirke zwecks Wahl von Abgeordneten zur verfassung¬
gebenden deutschen Nationalversammlung wird mit dem
Bemerken veröffentlicht , daß die Wahl

am Sonntag , den 19. Januar 1918,
statrfindet . Die Wahlhandlung beginnt am vorgenann¬
ten Tage um 9 Uhr vormittags und wird um 8 Uhr nach¬
mittags geschloffen. Zeder Wähler , welcher seine Stimme
abgeben will , hat während dieser Zeit in dem Wahlraum
seines Stimmbezirkes einen mit den Namen der Bewerber
denen der Wähler feine Stimme geben will , versehenen
Stimmzettel von weißem Papier in der Größe von 9 zu 15
Zentimeter in einem im Wahlraum bcreitgehaltenen ab¬
gestempelten Umschlag zu legen und dem Wahlvorsteher
oder dessen Stellvertreter zu übergeben . Der Wähler
nimmt aus der Hand einer dazu bestimmten Person einen
abgestempelten Umschlag , begibt sich sodann in den Neben¬
raum oder an den Nebentisch , steckt dort seinen Stimm¬
zettel in den Umschlag , tritt an den Vorstandstisch , nennt
seinen Namen und auf Erfordern seine Wohnung und
übergibt , sobald der Schriftführer den Namen in der Wäh¬
lerliste aufgefnnden hat , den Umschlag mit dem Stimm¬
zettel dem Wahlvorsteher oder dessen Stellvertreter.

Ungültig sind Stimmzettel,
1. die nicht in einem amtlich abgestempelten Umschlag

oder die in einem mit einem Kennzeichen versehenen
Umschlag übergeben worden sind;

2. die nicht von weißem Papier sind;
3 . die mit einem Kennzeichen versehen sind:
4. die keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten;

Name

des Wahlvorstehers

Stadtverordneter Heinrich Rüßner
Schuhmacher Heinrich Behrends

Stadtverordneter Friedrich Behle
Stadtverordneter Richard DebuS

Stadtrat Hückmann
Zimmermann Johann Engländer

Bürgermeister Foucar

des Stellvertreters

Kaufmann Wilhelm Rübsamen
Fabrikant Christian Metzger

Schuhmacherm . Anion Bornberger
Stadtverordneter H. Wehrhetm 2

Kontrolleur H' mrich Heupel
Kaufmann August Raab

Beigeordneter Garnier

Stadtverordneter Klein
Stadtverordneter Ried

Stadtverordneter Zuber .
Stadtverordneter Mann
1. Schöffe Georg Meister

1. Schöffe Bechtold
Beigeordneter Föller

1. Schöffe Johann Venino
Beigeordneter Friedrich Füller-

Beigeordneter Koffer
1. Schöffe Phil . Markloff

5. aus denen nicht die Person mindestens eines Be¬
werbers unzweifelhaft zu erkennen ist;

6. die eine Verwahrung oder einen Vorbehalt gegen¬
über allen Gewählten enthalten;

7. die Namen aus verschiedenen Wahlvorschlägen ent¬
halten;

8. die ausschließlich aus andere als die in den öffentlich
bekanntgegebenen Wahlvorfchlägen aufgefiihrten

Personen lauten .
Mehrere in einem Umschlag enthaltene gleichlautende

Stimmzettel gelten als eine Stimme ; in einem Umschlag
enthaltene , auf verschiedene Personen lautende Stimmzet¬
tel sind ungültig.

Zutritt zum Wahlraum hat jeder Wahlberechtigte,
also alle deutschen Männer und Frauen , die am Wahltag
das 20. Lebensjahr vollendet haben . Im Wahlraum dür¬
fen weder Ansprachen gehalten , noch dürfen Stimmzettel
aufgelegt oder verteilt werden . Der Wahlvorstand kann
jeden aus dem Wahlraum verweisen , der die Ruhe und
Ordnung der Wahlhandlung stört ; ein Wahlberechtigter,
der hiervon betroffen wird , darf vorher seine Stimme ab¬
geben.

Wähler , die durch körperliche Gebrechen behindert sind,
ihre Stimmzettel eigenhändig in den Umschlag zu legen
und diese dem Wahlvorsteher zu übergeben , dürfen sich der
Beihilfe einer Vertrauensperson bedienen.

Die Gemeindevorsteher werden ersucht , die Abgrenzung
der Stimmbezirke , die Namen des Wahlvorstehers und
seines Stellvertreters , den Wahlraum , sowie Tag und
Stunde der Wahl sofort und wiederholt in ortsWlicher

Stadtverordneter Abt
Stadtverdneter Lorenz

Stadtverordneter Stroniberger
Kaufmann Heintz
Bürgermeister Wolf

Bürgermeister Erlemann
Bürgermeister Kisjelstein
Bürgermeister Horneck
Bürgermeister Winter

Bürgermeister Schaller
Bürgermeister Hardt



Wrise bekanntzugeberl . gonnular für dir Bekanntmach¬
ung wird sofort übersandt

Bad H o m b u r g o. d. H., den 2. Januar 1919.
Der Landrat . Für den Vollzugsausschuß des Kreises.

». Marx . R i nt e l e n.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 7 der Verordnung über die Wahlen

zur verfassunggebenden preußischen Landesversammlung
vom 21 . 12. 1918 (G . S . S . 201 ) sowie der 88 H Abs . 2
und 62 Abs . 1 der Wahlordnung für die Wahlen zur ver¬
fassunggebenden deutschen Nationalversammlung vom 30.
11. 1918 sR . G . Bl . S . 1353 ) habe ich den Oberregie-
rungsrat v. Lentze zu Cassel zum Wahlkommissar für den
die Provinz Hessen -Nassau ohne die Kreise Grafschaft
Schaumburg und Herrschaft Schmalkalden , sowie den
Kreis Wetzlar vom Regierungsbezirk Loblenz umfassen¬
den 19. Wahlkreis ernannt.

Zu seinem Stellvertreter in Behindcrungsfälleir ist der
Berwaltu ngsgerichtsdirekter Dr . Piutti zu Kassel ernannt
worden.

Kassel , den 31 . Dezember 1918.
Der Oberpräfident.

Trott zu Solz.

Bekanntmachung.
Nr . F . R . 200/12 . 18. K . R . A.

Im Aufträge des Rmchsamts für die wirtschaftliche
Demobilmachung wird folgendes angeordnet:

Artikel  I.
Die Bekanntmachung Nr . Bst . 200/10 . 18. K . R . A .. be¬

treffend Beschlagnahme von Ferngläsern , sowie von
Objektiven für Pbotographie und Projektion vom 5.
Oktober 1918

tritt außer Kraft.
Artikel  ll.

Diese Bekanntmachung tritt am 15. Dezember 1918 in
Kraft.

Perlin . den 18. Dezember 1918.
Kriegs -Rohstofs -Abteilung.

Wolfshugel.

Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 6. 12.
vor . Js . K . A . l . 7823 betreffend Teuerungszulagen für
die Gemeiiidebeamten , ersuche ich die rückständigen Herren
Bürgermeister der Landgemeinden ' um umgebenden Be¬
richt.

Bad Homburg v . d. H.. den 2. 1. 1919.
Der Saudrat . Für den Vollzugsausschuß des Kreises.

h. Marx . Rintelen.

Diejenigen Herren ländlichen Standesbeamten , welche
mit der Erledigung meiner Verfügung vom 20. 12. vor.
Zs ., Kreisblatt Nr 154 betr . Heiratsurkunden über dir
Eheschließung von Angehörigen ausländischer Vertrags-
«taaten für das zweite Halbjahr 1918 noch im Rückstand
sind , werden um umgehenden Bericht ersucht.

Bad Homburg v . d . H., den 2. 1. 1919.
Der Lamdrat . Für den Vollzugsausschuß des Kreises.
Setzrpfandt . Ri nie len.

Bekanntmachung
über Vordrucke für Schnhbedarfsfcheine.

Auf Grund der Bundesratsverordnung über die Er¬
richtung einer Reichsstelle für Schuhversorgung vom 28.
Februar 1918 wird folgendes angeordner:

I.
8 5 der Bekanntmachung über Schuhbedarfsscheine vom

27. März 1918 erhält folgende Fassung:
8 6.

Als Schuhledc -rjsscheine und Abgabedescheinigungen
find dre von der Reichsstelle für Schuhversorgung ausge¬
stellten Muster zu verwenden . Die nach diesem Muster
hergestellten Vordrucke für Schuhbedarfsscheine werden an
die Kommunalrerbände unentgeltlich durch die Rcichs-
stelle für Sckul Versorgung geliefert ; zur Ausfertigung
von Schuhk -edaifsfcheinen dürfen ausschließlich solche Vor¬
drucke verwendet werden , die den Kommunalverbändcn
durch die Reichsstelle für Schuhversorgung geliefert wer¬
den.

Diese Bekanntmachung tritt am 15. Januar 1919 in
Kraft.

Die bis 14. Januar 1919 auf den bisherigen Vordrucken
ausgefertigten Schuhbedanfsscheine verlieren am 1. Febr.
1919 ihre Gültigkeit.

Schuhbedarfsscheine , auf die bis zu diesem Zeitpunkt
eine Belieferung mit Schatzwert noch nicht erfolgen kann,
srnü von den Ausfertigungsstellen , die diese Schuhbe¬
darfsscheine ausgestellt haben , unter Verwendung der
neuen Vordrucke umzuschreiben.

Berlin , den 9 . Dezember 1918.
Reichsstelle für Schuhversorgung.

Der Vorstand:
gez. Wo l leiste in . Dr . Gümbel . Hermann.

Wird mit der Maßgabe veröffentlicht , daß Umschrei¬
bungen lediglich bis zum 15. 2. 19. vorgenommcn werden
können.

Bad Homburg v. d . H., den 3. 1. 19.
Der Borsttzende des Kreisausschusses,

von Marx.
Für den Vollzugsausichus des Kreises.

R i n t e l e n.

lllprint MMikilr
S t o pff w olle

(Strickgarn ) .
Die Ausgabe der Bezugscheine erfolgt bei der Stadt . Bekleidung - -

stelle im Rathaus , gegen Borlage der Lebensmittelkarte , für
Buchstabe S

von Dienstag , | 7 . d » . Mts - ab , vorm . 9 — 4 Uhr nachm.

Der Verkauf findet bei nachstehenden Firmen statt:
3- ß Birhenfelö,
H. m Maß,
I JTlela wwe.
3ac. Strauß,
5 fl. Seuaer,

Kirdorferstraße 72
Luisenstraße ' 32
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Haingasse
Bad Homburg v. d. H ., den 6 . Januar I9IS.

vor Magistrat(BekleMuicssMe). Dar Arbeiterrat.

i . i . ß.

Wegen des bevorstehenden Rech¬
nungsabschlusses wird um Einzah
lang der für 1918 noch rückständigen
Beiträge bis spätestens IO . fr. Mts
ersucht . Die freiwilligen Mitglieder
werden noch besonders daraus auf¬
merksam gemacht , daß ihre Mitglied¬
schaft erlischt , wenn die Beitrage
länger als 2 Monate im Rückstand
bleiben.

Der Uerltand.
Blenkner.
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